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Titel 
 

Anpassung der Verwaltungsstabsdienstordnung 
 
 
I. Sachverhalt: 
1. Ausgangslage 
Der Kreisausschuss hatte in der Sitzung am 11.09.2023 (DS XI/891, TOP A.2.1) die Einführung einer 
Verwaltungsstabsdienstordnung zur Kenntnis genommen. Ziel der Verwaltungsstabsdienstordnung 
war die Ergänzung des bestehenden Krisenmanagements und die strukturelle Anpassung an die 
Vorgaben der hessischen Rahmenempfehlung. 
Dem Landrat als politisch gesamtverantwortlicher Person sind für den Krisen- und Katastrophenfall 
zwei Stäbe zugeordnet: 
 

administrativ-organisatorisch    operativ-taktisch 
= Verwaltungsstab     = Katastrophenschutzstab 

 
Die Vertretung des Landrats bei Abwesenheit einschließlich der Reihenfolge der Vertretung von 1 bis 
15 ergeben sich aus dem KA-Beschluss vom 17.07.2023 (TOP B.3., DS XI/779). 
 
Die externe Firma Lülf+ Berater der Gefahrenabwehr, die im Auftrag und auf Kosten des Landes 
Hessen tätig wird, hat im IV.Quartal eine Bestandsaufnahme in unserem Hause durchgeführt. Dabei 
wurden die Handlungsfelder Infrastruktur und Technik, Ablauforganisation, Aufbauorganisation sowie 
Aus- und Weiterbildung für beide Stäbe betrachtet. 
Die Ergebnisse werden in der Sitzung durch einen Mitarbeiter der Firma Lülf+ präsentiert. 
 
2. Maßnahmen 

a. Anpassung der Verwaltungsstabsdienstordnung 
Es wurde eine Projektgruppe bestehend aus CS als Leitung sowie einem Beschäftigten aus 
dem FD I.2 gebildet, der die weitere Überarbeitung und Ergänzung der 
Verwaltungsstabsdienstordnung in enger Abstimmung mit der Leitung des Stabes übertragen 
wurde.In die Überarbeitung werden u.a. die aus der Bestandsaufnahme gewonnenen 
Erkenntnisse soweit finanziell und logistisch möglich einbezogen. 

b. Personelle Ausstattung 
Es wird eine 3-Schicht-Fähigkeit angestrebt. Aus diesem Grund wurden und werden verstärkt 
Maßnahmen zur Akquise von Kolleginnen und Kollegen für die Mitarbeit in der 
Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabs betrieben. (Arbeits-)Rechtliche 
Rahmenbedingungen befinden sich derzeit in Klärung und werden sodann kommuniziert 
werden, um bestehende Unsicherheiten bei den Beschäftigten zu beseitigen. 

c. Schulungs- und Übungsmaßnahmen 
Die Firma Lülf+ hat im November 2024 Workshops sowohl für die Mitglieder des 
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Verwaltungsstabs als auch für die Mitglieder der Koordinierungsgruppe des 
Verwaltungsstabs als auch für die Mitglieder des Katastrophenschutzstabs durchgeführt.Für 
das Jahr 2025 befinden sich ein Workshop „Planen und Anlegen von Übungen“ sowie eine 
„Multiplikatorenschulung für kommunale Verwaltungsstäbe“ in Vorbereitung.Am 24. und 25 
Oktober 2025 wird eine gemeinsame Stabsübung für Verwaltungs- und 
Katastrophenschutzstab stattfinden.Die Leitung des Verwaltungsstabs sowie ihre beiden 
Vertretungen werden zusätzlich an einer Weiterbildung der Bundesakademie für 
Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) teilnehmen. 

d. Sonstige Maßnahmen 
Das KA-Sitzungszimmer wird durch den FD IT sowie den FD Hochbau, Bauunterhaltung und 
Liegenschaftsmanagement (IV.5) aufgerüstet. Die Materialausstattung und –bevorratung 
befindet sich im Aufbau. Raumreserven in unmittelbarer Nähe zum KA-Sitzungssimmer sind 
vorgesehen und müssen durch FD IV.5 noch an die Notstromversorgung angebunden 
werden. 
Am 17.03.2025 findet eine Kick Off Veranstaltung für die beiden Stäbe statt. Eine 
„Katastrophenschutzwebsite einschl. Newsticker“ befindet sich im Aufbau, damit auf diesem 
Wege im Krisen- und Katastrophenfall aktuelle Nachrichten an die Bevölkerung kommuniziert 
werden können. 

 
 
3. Ausblick 
Sobald die Überarbeitung der Verwaltungsstabsdienstordnung abgeschlossen ist, wird diese dem 
Kreisausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
 

 
II. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung: 
 
entfällt 
 
III. Personelle Auswirkungen: 
 
entfällt 
 
IV. Finanzierungsübersicht 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:  ja 
 
Die finanziellen Auswirkungen für Schulungsmaßnahmen, materielle Ausstattung, Aufrüstung der 
Infrastruktur etc. können derzeit noch nicht beziffert werden. 
 
 
 
 

(Sandro Zehner) 
Landrat 
 


